
 

GEMEINDE SALCHING 

Landkreis Straubing-Bogen  

 

 

 
Satzung 

 
zur Änderung der Satzung der Gemeinde Salching über die Erhebung von Benutzungsgebühren für 

den Besuch der gemeindlichen Kindertageseinrichtung Natur- und Waldkindergarten  
(Natur- u- Waldkiga Gebührensatzung) 

 
 

 
Die Gemeinde Salching erlässt aufgrund von Art. 23 Satz 1, Art 89 Abs. 3 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Kommunalrechts vom 09.12.2022 
(GVBI S. 674) folgende 

 
 

1. Änderungssatzung 
 
 
 
Die Natur- u. Waldkiga Gebührensatzung vom 01.08.2024 wird wie folgt geändert: 

 
 

§ 6 Gebührensatz wird wie folgt geändert: 
 
(1)  Die monatlichen Benutzungsgebühren werden den Buchungszeiten entsprechend und für jeden 

angefangenen Betreuungsmonat erhoben:  
 

a)  Benutzungsgebühren für Kinder ab 2,5 Jahren: 
 

ab 01.09.2026 – 31.12.2026 

Buchungszeit Gebühr mtl. 

4 - 5 Stunden 175,00 € 

5 - 6 Stunden 209,00 € 

6 - 7 Stunden 233,00 € 

7 - 8 Stunden 244,00 € 

8 - 9 Stunden 256,00 € 

9 - 10 Stunden 267,00 € 

 



Der Elternbeitragszuschuss der Regierung nach den Vorgaben von Art. 18 Abs. 2 BayKiBiG wird 
in § 9 Abs. 1 Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung erläutert. 
 

 
(2) Nach positiven Beschluss des Bayerischen Landtags über den Gesetzentwurf zur Änderung des 

BayKiBiG vom 29.04.2026 soll die Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung im Jahr 2026 
erneut überprüft werden .  

 

 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.09.2026 in Kraft. 
 
 
 
Aiterhofen, 09.06.2026 
 

Gemeinde Salching 
 
 

gez. 
 

Neumeier Alfons 
Erster Bürgermeister 


